
Satzung zur Änderung der 
Feuerwehr-Entschädigungssatzung (FwES) 

vom 16.05.2011 
 
Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. V. mit §16 des 
Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.10.2023 
folgende Änderung der Feuerwehr-Entschädigungssatzung (FwES) vom 16.05.2011 
beschlossen. 
 
 
 
 

Artikel 1 
§ 1 Absatz 1 der Feuerwehr-Entschädigungssatzung erhält folgenden Wortlaut 
 

(1)  Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr erhalten für 
Einsätze auf Antrag ihre Auslagen und ihren Verdienstausfall als 
Aufwandsentschädigung nach einem einheitlichen Durchschnittssatz ersetzt; 
dieser beträgt für jede volle Stunde 15,00 €. 

 
 

Artikel 2 
§ 2 Absatz 1 der Feuerwehr-Entschädigungssatzung erhält folgenden Wortlaut: 
 

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbildungslehrgängen sowie 
feuerwehrtechnischer Sonderaufgaben, (z.B. TÜV-Abnahme, Geräteprüfung), 
mit einer Dauer von bis zu zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird auf Antrag 
als Aufwandsentschädigung für Verdienstausfall und Auslagen einen 
einheitlichen Durchschnittssatz von 15,00 € für jede volle Stunde gewährt. 

 
 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung zur Änderung der Feuerwehr-Entschädigungssatzung tritt am 
01.01.2024 in Kraft. 
 
 
 
 
Ausgefertigt: Aichwald, den 23.10.2023 
 
 
 
 
 
Andreas Jaorlim 
Bürgermeister 


